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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

in Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5804/J betreffend 

Kinderbetreuungsgeld für Ausländer, welche die Abgeordnete Mühlberghuber und weitere 

Abgeordnete an mich richteten, stelle ich als Bundesministerin für Familien und Jugend fest: 

 
Antwort zu den Fragen 2 bis 6, 14 bis 17 sowie 19 bis 21 
Hiezu wird auf die Antwort zur parlamentarischen Anfrage 4539/J, welche am 19. Juni 2015 

dem Parlament übermittelt wurde, verwiesen. 

Ergänzend wird festgehalten, dass weder die Höhe an Kinderbetreuungsgeld, welches an 

inländische Personen mit Wohnsitz im Ausland noch die Höhe an Kinderbetreuungsgeld, 

welches an ausländische Personen mit Wohnsitz im Ausland überwiesen wird, vorliegt. 
 
Antwort zu Frage 1 und 7: 
Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld nach Bundesländern stellt sich wie folgt dar: 
 
Dezember 2013: 

 Personen 
Wien 26.565 
Niederösterreich 23.270 
Burgenland 3.536 
Oberösterreich 24.687 
Steiermark 17.459 
Kärnten 7.645 
Salzburg 9.227 
Tirol 12.101 
Vorarlberg 6.359 
Österreich gesamt 130.849 
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Dezember 2014: 

 Personen 
Wien 25.391 
Niederösterreich 22.672 
Burgenland 3.319 
Oberösterreich 24.209 
Steiermark 16.871 
Kärnten 7.454 
Salzburg 9.251 
Tirol 11.739 
Vorarlberg 6.510 
Österreich gesamt 127.416 

 
 
 
Antwort zu den Fragen 8 bis 12 und 18: 
Es stehen weder der Aufwand an Kinderbetreuungsgeld noch die Anzahl der Bezieher/innen 

nach Bundesländern bzw - wie auch schon zur parlamentarischen Anfrage 4539/J 

ausgeführt  - nach Staatsbürgerschaft in Verbindung mit Bundesländern zur Verfügung. 
 
Antwort zu Frage 13: 
Das Kinderbetreuungsgeld ist eine Familienleistung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und unterliegt daher - wie auch die 

Familienbeihilfe - den entsprechenden europarechtlichen Koordinierungsregeln. 

 
 

Mit besten Grüßen 

 

 

Dr. KARMASIN 
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